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Was sind Sanktionen?

• Beschränkungen im Handel mit Waren (z.B. Waffenembargo) 

oder Überlassung von/Verfügung über Finanzmittel („Einfrier-“ 

und „Bereitstellungsverbot“)

• Sanktionen werden erlassen von Staaten oder supranationalen 

Institutionen (UN, EU) als Abwehrmaßnahme gegen Staaten 

(Instrument der Außenpolitik)

• Konzept der „Smart Sanctions“: „zielgerichtete“ Sanktionen



Was geht das Unternehmen und 
Privatpersonen an?

• Sanktionen verpflichten Private: Adressat sind Unternehmen und 

Privatleute

• Sanktionsverletzungen sind mit empfindlichen (empfindlichen!!) 

Strafen bedroht (§§ 18, 19 AWG)

• § 8a HAG (Verbot der Finanzierung von terroristischen Aktivitäten), 

§ 129 a (5) StGB (Verbot der Unterstützung terroristischer 

Vereinigungen)



Sanktionen gegen Syrien

• Verschiedene, überlappende Sanktionsregime: EU, UN, USA, 

LAS, UK, Schweiz, Kanada, Australien …

• „Extraterritoriale Geltung“

• Weitreichendes Sanktionsregime gegen Funktionsträger des 

(alten) Regimes und seine Nutznießer sowie Zentralbereiche 

der Wirtschaft (Energie, Bankensektor etc.)



Aufhebung der Sanktionen

Sturz des Assad-Regimes – Ende der Sanktionen?

Kein Wiederaufbau ohne Aufhebung der Sanktionen 

• US-OFAC General License 

• EU-Aussetzung

• Trump: Aufhebung der Sanktionen (letzte Woche)

• EU: Aufhebung der Sanktionen (diese Woche!)

• UN: kein Delisting von HTS/HTS Mitgliedern; keine 

gesetzliche Umsetzung der Aufhebung/Overcompliance



Was heißt das für die Arbeit mit
syrischen Partnern?

• Kooperation mit syrischen Partnern kann weiter Sanktionen 

unterliegen

• Reichweite der Aussetzung/humanitären Ausnahmen nicht ganz 

klar

• „Overcompliance“ gerade im Finanzsektor

• EU und US-Sanktionen gelten bis zur förmlichen Aufhebung weiter 

fort (Achtung: Cesar-Act erfordert Zustimmung von Kongress)



Sanktionsprüfung I

• Behördenhomepages

    https://bafa.de  

    https://bundesbank.de 

• Internettools

https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/

https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

• Abklärung mit Spezialisten

https://bafa.de/
https://bundesbank.de/
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/


Sanktionsprüfung II



Umgang mit der syrischen Regierung

• Fortbestehen des UN-Listing bei diplomatischem Umgang – ist das 

nicht inkonsequent?

• Wirtschafts- und Finanzsanktionen sind kein „Gesprächsverbot“

• Unklarer Sanktionsstatus der syrischen Regierung

     - Listung der HTS und einzelner Minister, nicht der Regierung

     - Auflösung der HTS

• Beratungsleistungen als „wirtschaftliche Ressource“ 

• Problematik §8a HAG und § 129a StGB



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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